
Strafrechtsergänzungsgesetz 1st ein unmittelbarer und 
grundlegender Bestandteil dieses Programms5 *.

Unter den Bedingungen des imperialistischen Staates 
ist der Erlaß neuer Strafgesetze stets der Ausdrude 
und das Produkt einer inneren Fäulnis und Schwäche 
des herrschenden Ausbeuterregimes, das mit solchen 
Mitteln den historisch zum Scheitern verurteilten Ver
such unternimmt, der ins Uferlose ansteigenden und 
alle Lebensbereiche der Gesellschaft durchsetzenden 
Kriminalität, vor allem jedoch dem ständig wachsen
den Widerstand und Kampf der Volksmassen gegen 
Ausbeutung, Unterdrückung und Kriegsvorbereitung 
entgegenzuwirken. Das zeigt in Westdeutschland der 
Ausbau des strafrechtlichen Staatsschutzes zu einem 
politischen Gesinnungsstrafrecht gegen Kommunisten, 
Sozialisten und andere aufrechte Demokraten, wie er 
namentlich seit 1951 durch Erlaß einer ganzen Serie 
von Strafgesetzen8 und eine nicht abreißende Kette 
politischer Hexenprozesse7 mit hektischer Eile voran
getrieben wurde. Das zeigen aber auch die Arbeiten 
an der 1954 in Angriff genommenen „Großen Straf
rechtsreform“, die trotz aller tönenden Reden von 
einer ethischen Fundierung des abendländischen Straf
rechts unter dem düsteren Vorzeichen einer allein von 
1949 bis 1955 um 34 Prozent angestiegenen und seither 
weiter ansteigenden Kriminalität stehen8 und von der 
Suche nach einem Ausweg aus diesem Dilemma be
herrscht werden.

Der Erlaß neuer, detaillierter Strafrechtsnormen 
gegen die Staatsverbrechen in der Deutschen Demo
kratischen Republik ist hingegen — wie der Erlaß des 
Strafrechtsergänzungsgesetzes überhaupt — das folge
richtige Resultat der wachsenden Festigkeit und Stärke 
der volksdemokratischen Ordnung und ihres sozialisti
schen Rechts. Er stützt sich auf die beachtlichen Er
folge, die unser Arbeiter-und-Bauern-Staat im Kampf 
gegen das Verbrechertum und für die Entwicklung des 
sozialistischen Bewußtseins der Massen errungen hat 
und die zwar nicht allein, aber am sinnfälligsten in 
dem — wohl schon allgemein bekannten — starken 
Rückgang der Kriminalität sichtbar werden9.

Für die künftige Anwendung der neuen Strafbestim
mungen gegen die Staatsverbrechen ist es wichtig, sich 
zu vergegenwärtigen, daß mit diesen Normen — trotz 
ihrer hervorragenden Bedeutung für die qualitative 
Weiterentwicklung unserer Rechtsprechung — gegen
über dem bereits erreichten Zustand nichts prinzi
piell Neues geschaffen wird und daß unsere Straf
verfolgungsorgane, was vor allem den Inhalt ihrer 
Tätigkeit betrifft, nicht etwa vor „Neuland“ stehen. In 
ihrem über ein Jahrzehnt zurückreichenden Kampf ge
gen die konterrevolutionäre Wühl- und Umsturztätig
keit der imperialistischen Agenturen haben die Straf
verfolgungsorgane einen großen Schatz von Erfahrun
gen und Erkenntnissen gesammelt. Von Anfang an er
kannten sie diese Verbrechen als das, was sie ihrem 
Wesen nach darstellen: als gefährliche Anschläge gegen 
den Aufbau und den Bestand der demokratischen Ord
nung und auf das friedliche Zusammenleben der Völ
ker, die bereits durch Art. Ill A III der KR-Direktive 
38, SMAD-Befehl 160 und mit Errichtung unserer Re
publik namentlich durch Art. 6 der Verfassung unter 
Strafe gestellt und demzufolge auch auf dieser Rechts
grundlage zur Aburteilung gebracht wurden.

Jedoch begnügten sich die Strafverfolgungsorgane 
damit nicht. Sie leisteten zugleich eine sorgfältige, von 
hohem Verantwortungsbewußtsein getragene Arbeit, 
um — gestützt auf die Erfahrungen der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Wissenschaft der Sowjetunion und 
anderer sozialistischer Staaten und mit Hilfe der an-
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leitenden Rechtsprechung des Obersten Gerichts — die 
verschiedenartigen Angriffsformen und -richtungen 
dieser Verbrechen sowie deren konkrete Gesellschafts
gefährlichkeit aufzudecken, ihre Kriterien mit mög
lichster Exaktheit herauszuarbeiten und damit Inhalt 
und Grenzen der geltenden Gesetze zu bestimmen10. 
Die hierbei gewonnenen Erfahrungen wurden — wo
bei allerdings eine stärkere Anteilnahme der Wissen
schaft wünschenswert gewesen wäre — wiederholt 
theoretisch analysiert; und die Ergebnisse dieser theo
retischen Arbeit mündeten auch in eine Reihe von 
Vorschlägen für die Gesetzgebung ein11. So, wie diese 
praktischen Erfahrungen und theoretischen Vorarbei
ten bei der Normierung der Staatsverbrechen im Straf
rechtsergänzungsgesetz allseitig und kritisch Verwer
tung gefunden haben, stellen sie auch künftig für un
sere Strafverfolgungsorgane eine wertvolle, unentbehr
liche Hilfe bei der Anwendung dieser neuen Bestim
mungen in ihrer täglichen Praxis dar.

Mit dem Strafrechtsergänzungsgesetz (im folgenden 
StEG genannt) werden die hauptsächlichsten, typischen 
Begehungsformen der Staatsverbrechen in elf konkret 
umschriebenen Tatbeständen, verknüpft mit ent
sprechend dem Gefährlichkeitsgrad differenzierten 
Strafdrohungen, normiert: Staatsverrat (§ 13), Spionage 
(§ 14), Sammlung von Nachrichten (§ 15), Verbindung 
zu verbrecherischen Organisationen oder Dienststellen 
(§ 16), staatsgefährdende Gewaltakte (§ 17), Angriffe 
gegen örtliche Organe der Staatsmacht (§ 18), staats- 
gefährdende Propaganda und Hetze (§ 19), Staatsver
leumdung (§ 20), Verleitung zum Verlassen der Deut
schen Demokratischen Republik (§ 21), Diversion (§ 22), 
Schädlingstätigkeit und Sabotage (§ 23). In einer wei
teren Bestimmung (§ 24) werden die schweren Fälle 
des Staatsverrats, der Spionage, der Diversion, der 
Sohädlingstätigkeit und Sabotage behandelt und dafür 
eine verschärfte Strafdrohung festgelegt. Wegen ihres 
engen Zusammenhangs mit diesen Delikten und ihrer 
daraus resultierenden besonderen Gesellschaftsgefähr- 
liohkeit wird in § 25 die Begünstigung von Staatsver
brechen gesondert geregelt und in § 26 schließlich die 
Nichtanzeige der gefährlichsten Staatsverbrechen (und 
zwar von Staatsverrat, Spionage, Nachrichtensamm- 
lung, staatsgefährdenden Gewaltakten, Angriffen auf 
die örtlichen Organe der Staatsmacht, Verleitung zum 
Verlassen der Republik, Diversion, Schädlingstätigkeit 
und Sabotage) durch Verweisung auf § 139 StGB unter 
Strafe gestellt.

Mit dieser detaillierten Regelung der Staatsver
brechen und der mit ihnen unmittelbar in Zusammen
hang stehenden Straftaten wird den Strafverfolgungs
organen — in den Grenzen, die uns unsere bisherigen 
Erfahrungen und die Möglichkeiten einer wissenschaft
lichen Begriffsbestimmung ziehen — eine klare An
leitung zum Handeln gegeben. Andererseits stellt sie 
jedoch auch wesentlich erhöhte Anforderungen an die 
Qualität, Gründlichkeit und Exaktheit ihrer Arbeit. 
Darüber hinaus wird die Anwendung dieser neuen Be
stimmungen in der Praxis der Strafverfolgungsorgane, 
auch wenn sie bereits bisher nach inhaltlicher Be
stimmtheit und Differenzierung bei der strafrechtlichen 
Beurteilung von Staatsverbrechen gestrebt haben, eine 
Reihe neuer Probleme aufwerfen oder zwar bekannte, 
aber noch ungelöste Fragen wieder auf die Tagesord
nung stellen. Deshalb möchte ich, wenn auch der Raum 
und die bisherigen Vorarbeiten eine annähernd be-
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